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Das Grundproblem im Umgang mit nach
Scheidung Wiederverheirateten in der Ka-

tholischen Kirche ist der Graben zwischen den
bestehenden kirchenrechtlichen Regelungen und
der Überzeugung vieler Gläubigen, dass diese Re-
gelungen nicht adäquat sind. Warum ist dieser
Graben derartig groß, dass es nötig ist, „Brücken
zu bauen“? Dies liegt daran, dass die beiden Sei-
ten auf unterschiedliche Anliegen zielen. Das Kir-
chenrecht hat das Ideal der Ehe im Blick und will
es schützen – zwei Menschen, die einander in Lie-
be zugetan sind und dies in Freud und Leid bis
ans Lebensende bleiben, dabei Kindern eine sta-
bile Umgebung verschaffen, in der sie gedeihen
und zu reifen Menschen heranwachsen können.
Die von Scheidung Betroffenen, die wieder ge-
heiratet haben, schauen dagegen auf die Realität
zerbrochener Ehen – auf zwei Menschen, die
nicht mehr miteinander leben können, die sich
getrennt haben – und auf das Glück, nach dieser
schwierigen Zeit einen neuen Partner gefunden
und mit diesem einen Neuanfang zu einem part-
nerschaftlichen Leben gemacht zu haben, das
demselben Ideal entspricht – weshalb sie erneut
geheiratet haben.
Das Kuriose ist: das Grundanliegen der Kirche,
der Schutz der Ehe, wird von beiden Seiten ge-

teilt, auch von denjenigen, die eine Änderung des
Umgangs mit nach Scheidung Wiederverheirate-
ten in der Katholischen Kirche fordern: nicht nur
die Kirche, die meisten Menschen in unserer Ge-
sellschaft und auch die Jugendlichen wünschen
sich eine lebenslange partnerschaftliche Bezie-
hung in Liebe und Treue sowie eine „glückliche
Familie“. Die Geister scheiden sich dann, wenn
es darum geht, welche Konsequenzen dieser
Schutz der Ehe für die Personen hat, die nach ei-
ner Scheidung wieder geheiratet haben. Das von
allen geteilte moralische Ideal erscheint dann
zum rigiden kirchenrechtlichen Gesetz erstarrt zu
sein, das keinen Weg kennt, um mit dem Zer-
brechen von Ehen umzugehen und einen Neu-
anfang zu ermöglichen. Dadurch bleibt die Kir-
che offiziell stumm angesichts von einschneiden-
den, das Innerste des Menschen betreffenden Le-
bensbereichen. Eine pastorale Begleitung kann es
freilich geben: die betroffenen Gläubigen können
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dabei ihre Selbstvorwürfe und den Trennungs-
schmerz durchstehen, ihre persönlichen Lehren
aus dem Scheitern ziehen, die Angelegenheiten
bestmöglich regeln. Treffen sie dann auf einen
neuen Partner und heiraten, so hoffen sie auf
Gottes Beistand und den Segen der Kirche. Man-
che fühlen sich von ihrem Glauben so getragen,
dass sie, wie das manche Geistliche auch raten,
in fremden Gemeinden wieder zur Kommunion
gehen. Dennoch bewirkt der offizielle Ausschluss
von den Sakramenten oft das Gefühl, die Heimat
in der eigenen Pfarre zu verlieren. Andere füh-
len sich in der eigenen Pfarre anerkannt, ohne
zur Kommunion gehen zu können. In diesem Fall
wird freilich dem geistlichen Bedürfnis nach der
Heiligen Kommunion nicht Rechnung getragen,
und vielfach ergeben sich pastoral schwierige Si-
tuationen, etwa wenn die geschiedenen und wie-
der verheirateten Eltern Kinder auf die Erstkom-
munion vorbereiten wollen, selbst aber nicht zur
Kommunion gehen können. Auch die Priester,
die solche Entwicklungen begleitet haben und
von der Ehrlichkeit der Suche zeugen können,
befinden sich im Zwiespalt zwischen pastoraler
Einsicht und offizieller kirchlicher Regelung.

WARUM IST DIE KIRCHE IN DIESER SITUATION
DERZEIT PRAKTISCH HANDLUNGSUNFÄHIG? 

Der aktuelle kirchenrechtliche Deutungsspiel-
raum für die Situation von nach Scheidung
Wiederverheirateten ist eingeschränkt. Die theo -
logischen Bezugspunkte, auf die sich die Inter-
pretation des Kirchenrechts beruft, sind durch
eine lange Geschichte hindurch gewachsen, in
der sich Sakramentenlehre, Kirchenrecht, Ge-
sellschafts- und Moralvorstellungen so mitein-
ander verstrickt haben, dass dieser Gordische

Knoten fast nur noch mit dem Schwert gelöst
werden kann. Diese Verstrickung von unter-
schiedlichen theologischen Argumenten ist je-
doch für die heutige Zeit nicht mehr einsichtig
zu machen, sobald es ans Detail geht.
Den Ausgangspunkt der Kontroversen stellt der
Kanon 915 des CIC dar: dieser schließt diejeni-
gen vom Empfang der Sakramente aus, die in ei-
ner schweren Sünde verharren. Gewöhnlich wird
eine zweite Ehe so gedeutet, dass sie ein nach-
haltiges und bewusstes Zuwiderhandeln gegen
die Unauflöslichkeit einer gültig zustande ge-
kommenen und vollzogenen sakramentalen Ehe
ist, also ein Verharren im „Ehebruch“. Ehebruch
zählt seit dem frühen Christentum neben Mord
und Abfall vom Glauben zu den drei schweren
Sünden, den „Todsünden“, die der Liebe zu Gott
und dem Nächsten fundamental widersprechen
und zum Ausschluss aus dem Gemeindeleben
führen. Wenn man in die Tradition schaut, fin-
det sich aber für alle drei Sachverhalte ein Weg
zur erneuten Aufnahme in die Gemeinde und zur
Wiederzulassung zu den Sakramenten: durch die
Rückkehr zum Glauben im Falle des Glaubens -
abfalls, durch eine ehrliche Reue und Bußzeit im
Fall eines Mordes oder durch eine Zeit der Buße
im Fall von Ehebruch. Das war zwar nicht durch-
gehend so, aber z.B. hat sich das Konzil von Ni-
zäa für eine gestaffelte Bußzeit von einem bis zu
mehreren Jahren entschieden, abhängig davon,
um die wievielte Eheschließung es sich handelte. 

IST EINE ZWEITE EHE 
AUSDRUCK EINER SCHWEREN SÜNDE?

Heute gibt es zumindest offiziell im Fall der
Wiederheirat nach Scheidung keinen Rückweg
zu den Sakramenten mehr, außer man gäbe die
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zweite Ehe auf oder man verzichtete zumindest
auf deren sexuellen Vollzug, der gleichsam die
vollendete Trennung vom ersten Ehepartner
symbolisiert. Auch in der Kirche ist klar, dass der
Ausschluss von den Sakramenten in vielen Fäl-
len eine unangemessene Härte darstellt. Eine
Wiederheirat nach Scheidung muss nicht eine
völlige Trennung von der Gottes- und Näch-
stenliebe bedeuten und daher als schwere Sün-
de gelten. Das wird daran deutlich, dass heute
zwar ein Ausschluss von den Sakramenten vor-
gesehen ist, nicht aber ein Ausschluss aus dem
Gemeindeleben. Im Gegenteil hat sich insbeson-
dere Papst Benedikt XVI. dafür eingesetzt, dass
nach Scheidung Wiederverheiratete an der Eu-
charistiefeier teilnehmen und die geistige Kom-
munion empfangen. Weder Ausschluss aus der
Gemeinde, noch innere Trennung von Gott – wa-
rum dann noch ein Ausschluss von den Sakra-
menten, fragen sich die Betroffenen. Ist die Eu-
charistie nicht falsch verstanden, wenn sie als
Disziplinarmaßnahme gehandhabt wird, anstel-
le eine Gabe Gottes für alle zu sein, die „nicht
würdig sind, dass Er unter ihr Dach eingehe“? 

KEIN „VERHARREN IM BÖSEN“

Damit wird auch der Graben nochmals deutlich:
die Kirche kann dem Anliegen der Betroffenen
nur dann tatsächlich entgegenkommen, wenn die
kirchenrechtliche Deutung der nach Scheidung
Wiederverheirateten als beharrliche Sünder auf-
gegeben wird. Dies ist naheliegend, wo das Be-
treiben der Scheidung nicht von der betroffenen
Person selbst ausging, also die Abweichung von
der kirchlichen Norm nicht gesucht wurde. Aber
auch das Erleben des Nicht-Könnens trotz ge-
meinsamer Anstrengung ist eine Erfahrung, die

nicht im Sinne einer notorischen Sünde mit hart-
näckiger Bosheit gleichgesetzt werden kann.
Wenn Ehen auseinander gehen, die von Gewalt
dominiert waren, kann dies sogar der Selbst- und
Nächstenliebe in höherem Maß entsprechen als
das Zusammenbleiben und dürfte ebenfalls nicht
als „Verharren im Bösen“ gedeutet werden. Men-
schen, die ihr Bestes gegeben haben, aber ohne
den gewünschten Erfolg geblieben sind, die eine
so schwierige Phase des Lebens im Glauben
durchgetragen haben und sich einem neuen Part-
ner öffnen, kehren sich nicht von Gott ab, auch
nicht von der Liebe an sich. Vielmehr gestehen
sie sich ein, dass sie im Bemühen, einen ganz
konkreten Menschen so zu lieben, wie es einer
Ehe im christlichen Sinn entsprechen würde, ge-
scheitert sind. Sie erfahren aber auch eine neue
Beziehung als Weg im Guten, indem die Liebe
den gewünschten Ausdruck finden kann.

WARUM IST ES SO SCHWIERIG, EINE ZWEITE
EHE KIRCHLICH ANZUERKENNEN?

Man könnte sagen: die heutige Schwierigkeit,
eine zweiten Ehe in den Blick zu nehmen, ist eine
späte Folge dessen, dass die Ehe innerhalb der
Katholischen Kirche aufgewertet wurde. Zum ei-
nen hat das Trienter Konzil im 16. Jahrhundert
die Eheschließung aller Gläubigen der Form-
pflicht unterworfen. Zum anderen wurde sie im
Mittelalter zu einem Sakrament erklärt und ge-
hört zum Kanon der sieben Sakramente. Seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Ehe
 zudem von der Kirche nicht nur als gesell-
schaftliche Regelinstanz im Hinblick auf Nach-
kommenschaft, sondern auch in ihrer partner-
schaftlichen und personalen Dimension aner-
kannt und wertgeschätzt. 
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Mit dieser Wertschätzung verbindet sich nun aber
der Vergleich des Ehebandes zwischen den Part-
nern mit dem Band, das Christus mit der Kirche
vereint. Die Ehe wird zum Sinnbild der Kirche im
Kleinen, und das Eheband soll – so wird nun aus
dem Vergleich normativ gefolgert – genauso ver-
lässlich sein wie das Band, das Christus mit der
Kirche verknüpft. Zur moralischen Dimension der
Ehe, dass ich einem Menschen meine Liebe und
Treue zusage und durch das Gründen einer wirt-
schaftlichen Einheit für das soziale Auskommen
der Familienmitglieder verantwortlich bin,
kommt eine theologische Dimension hinzu: die
Versinnbildlichung der Liebe Gottes. Dass hier-
für von einer Handlung und Zusage Gottes zu
seinen Geschöpfen auf die Beziehung zwischen
zwei Menschen geschlossen wird, kann als Zei-
chen der Hochschätzung gewertet werden. Zu-
gleich ergibt sich daraus aber dann ein Problem-
punkt, wenn von zwei grundsätzlich fehlbaren
Menschen als Leistung etwas normativ eingefor-
dert wird, was den Charakter einer wechselseiti-
gen Gabe besitzt, die auf die Mitwirkung des je-
weils anderen Menschen und auf Unterstützung
von außen angewiesen ist. Es geht ja nicht nur
um eine aufgrund von Gottes Treue nicht künd-
bare Beziehung Gottes zur Kirche, sondern um
ein Verhältnis zwischen zwei Menschen. Dieses
soll mit Gottes Hilfe gelingen und im Bereich des
Menschenmöglichen zum Abbild der Liebe Got-
tes zu den Menschen werden, doch ist aufgrund
der Brüchigkeit menschlichen Daseins die Gefahr
des Scheiterns nicht ausgeschlossen. Das Kir-
chenrecht, das letztlich über das Zustandekom-
men eines Sakraments befindet, kann aber nur
das gültige Zustandekommen der Ehe, nicht ih-
ren Verlauf beurteilen. Wenn eine erste Ehe nicht
aus Untreue und Hartherzigkeit, sondern auf-
grund einer Zerrüttung geschieden und eine neue

geschlossen wird, kann das vom Kirchenrecht
nicht mehr behandelt werden. 

BRÜCKEN BAUEN – DIE KIRCHENRECHTLICHE
INTERPRETATION ÄNDERN?

Die Innensicht der Betroffenen und die mögliche
Außensicht des Kirchenrechts richten sich auf
unterschiedliche Aspekte der gegebenen Situa-
tion. Das reale Scheitern einer Ehe und die in-
nere Loslösung der Partner voneinander finden
keinen Widerhall im Kirchenrecht. Es gibt dort
kein Zerrüttungsprinzip wie im staatlichen Ge-
setz. Dieses zu berücksichtigen würde bedeuten,
dass ein Sakrament trotz kirchenrechtlich gülti-
ger Eheschließung unter bestimmten Umständen
gar nicht wirksam würde oder aber anfangs zu-
stande käme und dann mit Erlöschen der Bezie-
hung zwischen den Partnern zum Erliegen käme.
Das würde ein längeres dogmatisches Nachden-
ken darüber erfordern, was das Besondere des
Sakraments der Ehe ausmacht, was eigentlich ge-
schieht, wenn zwar die Form, nicht aber der In-
halt des Sakraments gegeben ist, was die Ab-
hängigkeit der Wirksamkeit eines Sakraments
von zwei Menschen bedeuten kann. 
Ein leichter zu beschreitender Weg wäre jener
der Orthodoxen Kirche. Diese nimmt die Schei-
dung von Ehepartnern als zwar unerwünschte,
aber reale Gegebenheit hin und ermöglicht, „um
Schlimmeres zu vermeiden“, also aus pastoralen
Gründen, denjenigen einen Segen für ihren ge-
meinsamen Lebensweg, die nach einer geschei-
terten Ehe einen zweiten Anfang wagen wollen.
Doch auch dafür wäre der erste nötige Schritt,
dass die zweite Ehe nicht mehr als Beweis für das
notorische Verharren in der Sünde des Ehebruchs
bewertet wird.
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WER IST FÜR DEN WANDEL DER KIRCHEN-
RECHTLICHEN DEUTUNG VERANTWORTLICH?

Allen Beteiligten ist klar: die Zulassung von nach
Scheidung Wiederverheirateten zu den Sakra-
menten kann keine Sache sein, die eine Regio-
nalkirche im Alleingang regelt. Daher verweisen
die Deutschen Bischöfe zu Recht auf die Syno-
den, die im Herbst 2014 und 2015 Bischöfe der
Weltkirche zu Gesprächen über die Familie ver-
sammeln wird. Doch was geschieht, wenn ange-
sichts der teilweise menschenverachtenden Zu-
stände in anderen Weltregionen die Sorge um
die nach Scheidung wiederverheirateten Gläubi-
gen in Europa in das Hintertreffen gerät? Nicht
alle Bischöfe werden diese Situation nachemp-
finden können, und daher ist der Vorstoß von
Papst Franziskus so wichtig zu nehmen: eine
Weltkirche braucht subsidiäre Systeme. Auch
wenn das Thema angesichts der weltweiten Fra-
gestellungen nur als ein Teilbereich erscheint, es
ist für die Dissoziierung von Gläubigen und Kir-
che im deutschsprachigen Raum von großer Be-
deutung. Es wäre für alle betroffenen Menschen
in unseren europäischen Ländern wichtig, dass
die Vertreter der europäischen Bischofskonfe-
renzen als Anwälte ihrer Kirchenmitglieder zu-
mindest einen ersten Schritt zur Zulassung von
nach Scheidung Wiederverheirateten zu den Sa-
kramenten bei der Bischofssynode anregen. Die-
ses Anliegen haben die Katholischen Frauenver-
bände mit Nachdruck vertreten.
Allen Bischöfen geht es um die Weitergabe des
Glaubens. Es ist ein Ausdruck der Glaubens-

überzeugung zahlreicher Christen in unseren
Ländern, dass die Liebe und der Glaube in den
Gemeinden besser bewahrt und gefördert wer-
den können, wenn es zu einer Änderung im Um-
gang mit den nach Scheidung Wiederverheira-
teten kommt. Vielleicht ist das verstärkte
Augenmerk auf die Tugenden von Glaube und
Liebe ein Ansatz, mit dem auch Bischöfe ande-
rer Weltregionen von der Notwendigkeit über-
zeugt werden können, dass die Kirche bereits in
der Tradition vorhandene Wege zu einer Zulas-
sung von nach Scheidung Wiederverheirateten
zu den Sakramenten wieder aufgreift. �

L I T E R A T U R

Knieps-Port le Roi, Th. / Sill, B. (Hg.), Band der Liebe – Bund der Ehe.
Versuche zur Nachhaltigkeit partnerschaftlicher Lebensentwürfe,
Sankt Ottilien 2013.
Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der
katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wiederverhei-
rateten geschiedenen Gläubigen (14.9.1994).
Müller, Gerhard Ludwig, Glaubensvollzug und Sakramentalität der
Ehe, in: Schneider, Th. (Hg.), Geschieden Wiederverheiratet Abgewie-
sen? Antworten der Theologie, Freiburg / Basel / Wien 1995, 202–211.
Plattform WIGE (Hg.), Aufmerksamkeiten. Seelsorgerliche Handrei-
chung für den Umgang mit Geschiedenen und mit Menschen, die an
eine neue Partnerschaft denken, Wien, bearbeitete Neuauflage De-
zember 2011 (http://media.wige.kategoriale-seelsorge.at.s3.amazo-
naws.com/Dateien/73749_aufmerksamkeiten.pdf).
Schockenhoff, Eberhard, Chancen zur Versöhnung? Die Kirche und
die wiederverheirateten Geschiedenen, Freiburg im Breisgau 2011.
Seeliger, H.R., Vom Konzil erlaubt: Nicaea und die Wiederverheira-
tung Geschiedener, in: Theologische Quartalschrift 192 (2012)
305–311.

PRAXIS Brücken bauen

Zum Umgang mit geschiedenen Wiederverheirateten

I N T E R N E T

http://www.vatican.va

LS_4_2014_274_278_Müller  23.07.14  09:20  Seite 278



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 303.307]
>> setpagedevice


